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2. Abschnitt: Amtliche Kontrollen 

Art. 56 Regelmässige und risikobasierte Kontrollen 
1 Amtliche Kontrollen werden von den zuständigen Behörden vorgenommen. Sie 
dienen der Überprüfung, ob das Lebensmittelrecht sowie die Bestimmungen über die 
Tiergesundheit und den Tierschutz eingehalten werden. 
2 Die Kontrollen sind regelmässig und mit angemessener Häufigkeit durchzuführen. 
Sie erfolgen in der Regel ohne Vorankündigung. 
3 Sie werden auf Risikobasis durchgeführt; dabei sind zu berücksichtigen: 

a. die festgestellten Risiken, die mit Lebensmitteln, Lebensmittelbetrieben, der 
Verwendung von Lebensmitteln oder den Prozessen, Materialien, Substan-
zen, Tätigkeiten oder Vorgängen, die Auswirkungen auf die Lebensmittel-
sicherheit haben können, verbunden sind; 

b. das bisherige Verhalten der verantwortlichen Personen hinsichtlich der Ein-
haltung des Lebensmittelrechts; 

c. die Verlässlichkeit der bereits durchgeführten Selbstkontrollen; 
d. die Grösse des Betriebs; 
e. die Informationen, die auf einen Verstoss gegen das Lebensmittelrecht hin-

weisen könnten; 
f. allfällige Garantien, welche die zuständige Behörde des Ursprungslandes 

gegeben hat; 
g. das Täuschungspotenzial der Anpreisungen. 

Art. 57 Erheben von Proben 
Die zuständigen Kontrollorgane können Proben erheben von: 

a. Lebensmitteln (Zwischenprodukten, Halbfabrikaten und Endprodukten); 
b. Rohstoffen; 
c. Ausgangsprodukten (Tieren, Pflanzen, Mineralstoffen und Trinkwasser) so-

wie von den Produkten, die zu deren Herstellung verwendet wurden; 
d. Zusatzstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen; 
e. Gebrauchsgegenständen; 
f. Räumen und Einrichtungen (Fahrzeugen, Apparaten, Ausrüstungen etc.); 
g. landwirtschaftlich genutzten Böden. 

Art. 58 Durchführung der Probenahme 
1 Die Kontrollorgane können eine Einzelprobe oder Proben nach einem Stichpro-
benplan entnehmen. 
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2 Die Probenahme erfolgt durch die Entnahme einer bestimmten Menge eines Futter- 
oder Lebensmittels oder eines Stoffs (auch aus der Umwelt), der für die Erzeugung, 
die Verarbeitung und den Vertrieb von Futter- oder Lebensmitteln oder für die 
Tiergesundheit von Bedeutung ist. Durch eine Analyse wird geprüft, ob die entspre-
chenden Bedingungen eingehalten werden. 
3 Jede Probe wird sogleich nach ihrer Erhebung eindeutig und unverwechselbar 
gekennzeichnet. Von jeder Probenahme wird ein Rapport erstellt. 

Art. 59 Vergütung 
1 Führt die Analyse der Probe zu keiner Beanstandung, so kann der Eigentümer oder 
die Eigentümerin die Vergütung ihres Ankaufswertes verlangen, sofern die Probe 
einen bestimmten Warenwert überschreitet. 
2 Das EDI bestimmt diesen Warenwert. 

Art. 60 Aufsicht über den Vollzug 
1 Das BAG beaufsichtigt den Vollzug in den Kantonen. 
2 Es kann nach Anhörung der Kontrollorgane Weisungen zur Kontrolle erlassen. 

Art. 61 Lebensmittelbuch 
1 Das BAG gibt ein Lebensmittelbuch heraus. Dieses enthält Empfehlungen für die 
Untersuchung und die Beurteilung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen. 
2 Die empfohlenen Probenahme- und Analyseverfahren haben international aner-
kannten Regeln oder Protokollen, namentlich denjenigen der CEN, der ISO oder des 
Codex Alimentarius oder anderen für den Zweck geeigneten oder gemäss wissen-
schaftlichen Protokollen entwickelten Verfahren zu entsprechen. 

Art. 62 Anforderungen an die Laboratorien und Inspektorate 
1 Die amtlichen Laboratorien sowie die mit amtlichen Untersuchungen beauftragten 
privaten Laboratorien müssen nach der europäischen Norm EN ISO/IEC 17025 über 
«Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaborato-
rien»48 bewertet und akkreditiert sein und betrieben werden. 
2 Die amtlichen Inspektorate sowie die mit der amtlichen Inspektion beauftragten 
Stellen müssen für ihre Tätigkeiten nach der europäischen Norm EN ISO/IEC 17020 
«Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspek-
tionen durchführen»49 bewertet und akkreditiert sein und betrieben werden. 

  

48 Der Text dieser Norm kann bezogen werden beim Schweizerischen Informationszentrum 
für technische Regeln (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; Telefon:  
052 224 54 54, Fax: 052 224 54 74, Internet: www.snv.ch; E-Mail: verkauf@snv.ch. 

49 Der Text dieser Norm kann bezogen werden beim Schweizerischen Informationszentrum 
für technische Regeln (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; Telefon:  
052 224 54 54, Fax: 052 224 54 74, Internet: www.snv.ch; E-Mail: verkauf@snv.ch. 
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3 Die Akkreditierung und Bewertung von Prüflaboratorien und Inspektoraten richtet 
sich nach der Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung vom 17. Juni 199650. 

Art. 63 Anforderungen an die mit der amtlichen Kontrolle 
betrauten Personen 

1 Die mit der amtlichen Kontrolle betrauten Behörden stellen die Unparteilichkeit, 
Qualität und Kohärenz der Kontrollen auf allen Stufen sicher. 
2 Die mit der amtlichen Kontrolle betrauten Personen müssen: 

a. über eine für den jeweiligen Tätigkeitsbereich angemessene Ausbildung 
verfügen; 

b. sich regelmässig weiterbilden und bei Bedarf eine Nachschulung absolvieren. 
3 Sie müssen von den Betrieben, die sie inspizieren, unabhängig sein. Für sie gelten 
die Ausstandsgründe nach Artikel 10 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. De-
zember 196851 über das Verwaltungsverfahren. 
4 Zerlegebetriebe, die einer Bewilligung nach Artikel 13 bedürfen, sind durch Per-
sonen zu kontrollieren, die über ein Fähigkeitszeugnis als amtliche Tierärztin oder 
amtlicher Tierarzt nach der Verordnung vom 24. Januar 200752 über die Aus-, Weiter- 
und Fortbildung der Personen im öffentlichen Veterinärdienst verfügen.53 
5 Das BAG und die Oberzolldirektion führen gemeinsam Aus- und Weiterbildungs-
kurse für die mit der Kontrolle an der Grenze betrauten Personen durch. 

Art. 6454 Mehrjähriger nationaler Kontrollplan 
1 Das BAG erstellt gemeinsam mit BVET und BLW und nach Anhörung der zustän-
digen kantonalen Vollzugsbehörden einen mehrjährigen nationalen Kontrollplan. 
2 In den Kontrollplan können auch Untersuchungen zur Überwachung von Zoonose-
erregern aufgenommen werden. 

Art. 65 Notfallpläne 
1 Das BAG erstellt gemeinsam mit BVET und BLW und nach Anhörung der zustän-
digen kantonalen Vollzugsbehörden sowie der Oberzolldirektion Notfallpläne für das 
Krisenmanagement. 

  

50 SR 946.512 
51 SR 172.021 
52 SR 916.402 
53 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 1 der V vom 24. Jan. 2007 über die Aus-, Weiter- und 

Fortbildung der Personen im öffentlichen Veterinärdienst, in Kraft seit 1. April 2007  
(SR 916.402). 

54 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4909). 
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2 Die Notfallpläne enthalten insbesondere Informationen über: 
a. die Amtsstellen und Organisationen, die zu beteiligen sind; 
b. ihre Aufgaben im Krisenfall; 
c. die Verfahren des Informationsaustauschs zwischen den beteiligten Amts-

stellen und Organisationen. 
3 Sie werden im Bedarfsfall überarbeitet, insbesondere bei organisatorischen Ände-
rungen in der zuständigen Behörde und anhand von Erkenntnissen, die unter anderem 
aus Übungen für den Krisenfall gewonnen werden. 

Art. 65a55 Monitoring zur Bekämpfung von Zoonoseerregern 
1 Das BAG erfasst Daten, die es ermöglichen, hinsichtlich Zoonosen und Zoonose-
erregern Gefahren zu erkennen und zu beschreiben, Expositionen zu bewerten und 
davon ausgehende Risiken einzuschätzen. 
2 Es betreibt ein System zur Überwachung der Häufigkeit und Verbreitung von 
Zoonoseerregern von humanepidemiologischer Relevanz im Zusammenhang mit 
Lebensmitteln. 

Art. 65b56 Monitoring zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen 
Das BAG kann Daten zur Antibiotikaresistenz von Zoonoseerregern aus Lebensmit-
teln und klinischen Isolaten erheben oder solche Erhebungen veranlassen, wenn 
Anhaltspunkte bestehen, dass die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist. 

Art. 66 Departementsverordnungen 
Das EDI erlässt Vorschriften über: 

a. das Verfahren der Probenerhebung; 
b. die anzuwendenden Analyseverfahren; 
c. die Art und Weise der Durchführung der amtlichen Kontrollen; 
d. die Ausbildung und die Prüfung folgender Personen, die mit dem Vollzug der 

Lebensmittelgesetzgebung betraut sind: 
1. Kantonschemikerinnen und -chemiker (Lebensmittelchemikerinnen und 

-chemikern), 
2. Lebensmittelinspektorinnen und -inspektoren, 
3. Lebensmittelkontrolleurinnen und -kontrolleure; 

e. die Ausbildung und die Prüfung von Personen, die in amtlicher Funktion 
Pilzarten bestimmen; 

f. die Voraussetzungen und das Verfahren einer amtlichen Bescheinigung. 
  

55 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4909). 

56 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4909). 
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6. Kapitel:  
Ein-, Durch- und Ausfuhr von Lebensmitteln und  
Gebrauchsgegenständen 

Art. 67 Zollveranlagung57 
1 Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Rohstoffe, Zwischenprodukte und Halbfab-
rikate, Ausgangsprodukte und Stoffe, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind, 
müssen bei der Ein-, Durch- und Ausfuhr bei den Zollbehörden angemeldet werden. 
Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen in völkerrechtlichen Verträgen. 
2 Die Einlagerung in ein offenes Zolllager, in ein Lager für Massengüter oder in ein 
Zollfreilager gilt als Einfuhr.58 
3 Die Zollstellen nehmen die notwendigen Kontrollen vor. Vorbehalten bleibt die 
Zuständigkeit nach der Verordnung vom 18. April 200759 über die Ein-, Durch- und 
Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten (EDAV).60 
4 Die Zollstellen können für ihre Tätigkeit die kantonalen Vollzugsbehörden beizie-
hen.61 

Art. 68 Konformitätsbescheinigungen, Gesundheits- und  
Genusstauglichkeitszeugnis 

1 Das BAG kann vorschreiben, dass bestimmte Lebensmittel nur eingeführt werden 
dürfen, wenn die zuständige Behörde des Ausfuhrlandes oder eine akkreditierte Stelle 
die Übereinstimmung des Lebensmittels mit der schweizerischen Lebensmittel-
gesetzgebung bescheinigt. 
2 Einfuhrsendungen, für welche die geforderte Bescheinigung nicht vorgelegt werden 
kann, können zurückgewiesen werden.62 
3 und 4 …63 

Art. 69 Ausfuhr von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen 
1 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, welche den Anforderungen von Arti-
kel 13 beziehungsweise 14 LMG nicht entsprechen, dürfen nicht ausgeführt wer-
den.64 

  

57 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 47 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit  
1. Mai 2007 (SR 631.01). 

58 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 47 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit  
1. Mai 2007 (SR 631.01). 

59 SR 916.443.10 
60 Fassung durch  Ziff. I der V vom 7. März 2008 (AS 2008 789). 
61 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 47 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit  

1. Mai 2007 (SR 631.01). 
62 Fassung durch  Ziff. I der V vom 7. März 2008 (AS 2008 789). 
63 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. März 2008 (AS 2008 789). 
64 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  

(AS 2006 4909). 
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2 Für die Ausfuhr bestimmte Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände dürfen von den 
Vorschriften der schweizerischen Lebensmittelgesetzgebung abweichen, sofern die 
Vorschriften des Bestimmungslandes dies verlangen oder zulassen; vorbehalten 
bleibt Absatz 3. Solche Waren sind deutlich als für die Ausfuhr bestimmt zu kenn-
zeichnen. 
3 Erzeugnisse, die mit einer nach schweizerischem Recht geschützten geografischen 
Herkunftsangabe ausgeführt werden, müssen den schweizerischen Vorschriften über 
die Verwendung der geografischen Herkunftsangabe entsprechen. 
4 Betriebe, die Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände herstellen, verarbeiten, 
behandeln, lagern oder transportieren, die für die Ausfuhr bestimmt sind und die die 
Vorschriften der schweizerischen Lebensmittelgesetzgebung nicht erfüllen, haben der 
zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zu melden: 

a. die Art und die Menge der zur Ausfuhr bestimmten Waren; 
b. inwiefern die betreffenden Waren von der schweizerischen Gesetzgebung 

abweichen. 
5 Das BAG kann einen Betrieb amtlich als Ausfuhrbetrieb anerkennen, wenn dies das 
Bestimmungsland für eine Einfuhr verlangt. Der Betrieb hat seinem Gesuch die 
gesetzlichen Vorschriften des Bestimmungslandes beizulegen. 
6 Die zuständige kantonale Vollzugsbehörde überwacht die Ausfuhrbetriebe. 

Art. 7065 Departementsverordnungen 
Das EDI regelt die Form der Kontrolltätigkeiten, die Massnahmen bei Beanstan-
dungen sowie die weiteren Einzelheiten bei Veranlagungen zur Einfuhr, Durchfuhr 
und Ausfuhr. 

7. Kapitel: Gebühren 
1. Abschnitt: Gebühren der Bundesbehörden 

Art. 71 Gebührenpflicht 
1 Wer eine Kontrolle, eine Verfügung oder eine Dienstleistung einer Bundesbehörde 
veranlasst, muss eine Gebühr bezahlen. Auslagen werden gesondert berechnet. 
2 Die Bundesbehörden erheben für Kontrollen nur dann Gebühren, wenn die Kon-
trollen zu Beanstandungen geführt haben. 
3 Die Bundesbehörden und, sofern sie Gegenrecht halten, die Behörden der Kantone 
und Gemeinden müssen keine Gebühren bezahlen, wenn sie Dienstleistungen für sich 
selbst in Anspruch nehmen. 

  

65 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 47 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit  
1. Mai 2007 (SR 631.01). 



Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände 

32 

817.02 

4 Soweit die vorliegende Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die 
Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 
(AllgGebV)66. 

Art. 72 Gebührenbemessung 
1 Die Gebühren für Kontrollen und Dienstleistungen werden nach den festen Ge-
bührenansätzen oder nach Aufwand innerhalb des Gebührenrahmens nach Anhang 1 
bemessen. 
2 Die Gebühren für Kontrollen und Dienstleistungen, für die in Anhang 1 kein Ansatz 
oder Rahmen besteht, werden nach Aufwand berechnet. Der Stundenansatz darf 
300 Franken nicht überschreiten. Ein Aufwand von weniger als einer Stunde wird 
nicht in Rechnung gestellt. 
3 Für Dienstleistungen, die auf Ersuchen hin dringlich oder ausserhalb der normalen 
Arbeitszeit verrichtet werden, können Zuschläge bis zu 50 Prozent der ordentlichen 
Gebühr erhoben werden. 

Art. 73 Auslagen 
Als Auslagen gelten die Kosten, die für die einzelnen Kontrollen oder Dienstleis-
tungen zusätzlich anfallen; über die Kosten nach Artikel 6 Absatz 2 AllgGebV67 
hinaus sind dies namentlich: 

a. Honorare für Kommissionsmitglieder nach der Verordnung vom 12. Dezem-
ber 199668 über die Taggelder und Vergütungen der Mitglieder ausserparla-
mentarischer Kommissionen; 

b. Kosten, die durch Beweiserhebung, wissenschaftliche Untersuchungen, be-
sondere Prüfungen oder für die Beschaffung von Unterlagen verursacht 
werden. 

Art. 74 Inkasso 
Gebühren bis zu 200 Franken können zum Voraus oder per Nachnahme erhoben 
werden. 

2. Abschnitt: Gebühren der Kantone 

Art. 75 
1 Die Kantone erheben für Kontrollen, welche zu Beanstandungen geführt haben, 
Gebühren bis zu folgenden Höchstbeträgen: 

  

66 SR 172.041.1 
67 SR 172.041.1 
68 SR 172.311 
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a. für Probenahmen: höchstens 200 Franken pro Probenerhebung; 
b. für Inspektionen: höchstens 4000 Franken pro Inspektion; 
c. für Probenuntersuchungen: höchstens 6000 Franken pro Probe. 

2 Bei der Festsetzung der einzelnen Gebühren ist dem Aufwand an Zeit, eingesetzten 
Apparaten und Material Rechnung zu tragen. 
2bis Die Kantone erheben für die Kontrolle von Zerlegebetrieben, die einer Bewil-
ligung nach Artikel 13 bedürfen, Gebühren. Diese werden nach dem Grundsatz von 
Absatz 2 bemessen.69 
3 Für besondere Dienstleistungen und Kontrollen, die nicht von Amtes wegen 
durchgeführt werden und die mit einem Aufwand verbunden sind, der über die 
übliche Kontrolltätigkeit hinausgeht, werden die Gebühren nach dem Grundsatz von 
Absatz 2 bemessen. 
4 Der Stundenansatz bestimmt sich nach kantonalem Recht. 
5 Auslagen können gesondert verrechnet werden. 

8. Kapitel:  
Übertragung der Rechtsetzungskompetenz und Entscheidverfahren 

Art. 76 Übertragung der Rechtsetzungskompetenz 
1 Das EDI kann vorsehen, dass seine Bestimmungen vorwiegend technischer Natur 
durch das BAG regelmässig dem Stand von Wissenschaft und Technik sowie dem 
Recht der wichtigsten Handelspartner der Schweiz angepasst werden. 
2 Das EDI kann die Verweise in Anhang 1 den Veränderungen in seinen Verord-
nungen anpassen. 

Art. 77 Entscheidverfahren 
1 Ist die Kompetenz zur Rechtsetzung im Bereich der Lebensmittel und Gebrauchs-
gegenstände an das EDI oder das BAG übertragen, so hört das EDI beziehungsweise 
das BAG vor einer Verordnungsänderung die interessierten Bundesstellen an. 
2 Kann sich das EDI beziehungsweise das BAG mit anderen Bundesstellen nicht 
einigen, so eröffnet es diesen die vorgesehene Änderung. Jedes Departement kann 
innerhalb von 30 Tagen den Bundesrat zum Entscheid anrufen. Dieser entscheidet 
über die Änderung und beauftragt das EDI, die Verordnung entsprechend zu ändern. 

  

69 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5167). 
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9. Kapitel: Datenbearbeitung 

Art. 78 
1 Die Vollzugsbehörden sind befugt, die Personendaten zu bearbeiten, die sie benö-
tigen, um die ihnen nach dem Lebensmittelgesetz oder dieser Verordnung übertra-
genen Aufgaben zu erfüllen. 
2 Sie bearbeiten namentlich Personendaten, die notwendigerweise mit Informationen 
über folgende Sachverhalte verknüpft sind: 

a. bewilligte Lebensmittel (Art. 5); 
b. bewilligte Markttests (Art. 7 und 32); 
c. bewilligte oder provisorisch zugelassene Zusatzstoffe (Art. 15); 
d. gemeldete Betriebe und Betriebsbewilligungen sowie die Tätigkeiten der 

gemeldeten oder bewilligten Betriebe (Art. 12 und 13); 
e. bewilligte technologische Verfahren (Art. 20); 
f. bewilligte GVO (Art. 22); 
g. Meldungen über gesundheitsgefährdende Lebensmittel oder Gebrauchs-

gegenstände (Art. 54); 
h. Resultate amtlicher Kontrollen (Art. 56); 
i. Probennahmen (Art. 57); 
j. akkreditierte Laboratorien und Inspektorate (Art. 62); 
k. Ausbildungen, Prüfungen und Weiterbildungen von Personen, die mit dem 

Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung betraut sind (Art. 63 und 66); 
l. Berichte und Vorkommnisse im Zusammenhang mit Kontroll- und Notfall-

plänen (Art. 65); 
m. Betriebe, die ein- oder ausführen (Art. 67–69); 
n. entzogene Bewilligungen; 
o. Antworten auf Anfragen über die Auslegung der Lebensmittelgesetzgebung. 

3 Die Daten werden auf Ersuchen den kantonalen Vollzugsbehörden, dem BAG, dem 
BVET, dem BLW, Swissmedic und der Zollverwaltung zur Verfügung gestellt. Diese 
Stellen können sich ihre Daten gegenseitig im Abrufverfahren zugänglich machen. 
4 Sämtliche Bearbeitungen unterstehen dem Bundesgesetz vom 19. Juni 199270 über 
den Datenschutz. 

  

70 SR 235.1 
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10. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 79 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts sind in Anhang 2 geregelt. 

Art. 80 Übergangsbestimmungen 
1 Betriebe, die nach Artikel 13 einer Bewilligung bedürfen und die ihre Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2006 aufgenommen haben, müssen bei der zuständigen kantonalen 
Behörde spätestens bis zum 31. Dezember 2006 ein Bewilligungsgesuch einreichen. 
In diesem ist zu dokumentieren, wie die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller die 
Artikel 49–55 umsetzt. Vorbehalten bleibt Absatz 2. 
2 Betriebe, die nach Artikel 13 einer Bewilligung bedürfen und die Kuhmilch oder 
Kuhmilchprodukte herstellen, verarbeiten, behandeln, lagern oder abgeben, müssen 
das Bewilligungsgesuch bis 30. Juni 2006 einreichen. Verfügen solche Betriebe am 
1. Januar 2006 bereits über eine Betriebszulassung nach Artikel 5 der Milchquali-
tätsverordnung vom 7. Dezember 199871, so überprüft die zuständige kantonale 
Vollzugsbehörde diese bis zum 30. Juni 2006 von Amtes wegen. Sie kann Anpas-
sungen und zusätzliche Nachweise verlangen. 
3 Die kantonale Vollzugsbehörde prüft das Bewilligungsgesuch nach Absatz 1 oder 2 
unmittelbar nach dessen Eingang auf Vollständigkeit und formale Richtigkeit. Ist das 
Gesuch nicht offensichtlich abzulehnen, so teilt die kantonale Vollzugsbehörde dem 
Betrieb unverzüglich eine Bewilligungsnummer zu. Ein Betrieb, der eine solche 
Bewilligungsnummer erhalten hat, darf seine Tätigkeit über die Frist nach Absatz 1 
beziehungsweise 2 hinaus bis zum definitiven Entscheid über das Gesuch fortsetzen. 
4 Die Vollzugsbehörde führt, bevor sie die definitive Bewilligung erteilt, sobald als 
möglich eine Inspektion an Ort und Stelle durch. Werden dabei Mängel festgestellt, 
kann sie die Bewilligung mit der Auflage erteilen, die Mängel innert sechs Monaten 
zu beheben. Werden diese nicht fristgerecht behoben, so fällt die Bewilligung dahin. 
5 Betriebe, die der Meldepflicht nach Artikel 12 unterstehen und die ihre Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2006 aufgenommen haben, müssen ihre Tätigkeit der zuständigen 
kantonalen Vollzugsbehörde bis zum 30. Juni 2006 melden. 
6 Gegen Einspracheentscheide der Zollämter kann bis zum Inkrafttreten des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200572 beim BAG Beschwerde erhoben wer- 
den. Die Beschwerdefrist richtet sich nach Artikel 55 Absatz 2 LMG. 
7 Ungeachtet der Vorschriften dieser sowie der sich darauf stützenden Verordnungen 
können Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände noch bis zum 31. Dezember 2007 
nach bisherigem Recht eingeführt, hergestellt und gekennzeichnet werden. Lebens-
mittel und Gebrauchsgegenstände nach bisherigem Recht dürfen noch bis zur Er-
schöpfung der Bestände an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden. 
Vorbehalten bleibt Absatz 8. 

  

71 [AS 1999 1157, 2002 1409. AS 2005 5567 Art. 17] 
72 SR 173.32 
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8 Abweichend von der Frist nach Absatz 7 gelten folgende Fristen: 
a. für die Anforderungen an Milch und Milchprodukte aus Kuhmilch und das 

Identitätskennzeichen: keine Übergangsfrist; 
b. für die übrige Kennzeichnung von Milch und Milchprodukten aus Kuhmilch: 

eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2006; 
c. für alle andern Lebensmittel tierischer Herkunft: eine Übergangsfrist bis zum 

31. Dezember 2006. 
9 Das EDI kann für einzelne Bereiche weitere Ausnahmen von den Übergangsfristen 
vorsehen.  

Art. 81 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 
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Anhang 1 
(Art. 72) 

Gebühren der Bundesbehörden 

A. Gebühren für Kontrollen 

Für Kontrollen, welche zu Beanstandungen geführt haben, werden folgende Gebüh-
ren erhoben:  

a. für Probenerhebungen: höchstens 200 Franken pro Probenerhebung; 
b. für Inspektionen: höchstens 4000 Franken pro Inspektion; 
c. für Probenuntersuchungen: höchstens 6000 Franken pro Probe. 

B. Gebühren für Bewilligungen 

   Franken 
  

1 Lebensmittel   
1.1 Lebensmittel nach Artikel 5 Absatz 1  

Beurteilung, Festlegung der Sachbezeichnung und Zulassung 
 
200–3500 

1.2 Markttests nach Artikel 7 200–2500 
1.3 Behandlung von Lebensmitteln nach Artikel 20 300–50 000 
1.4 Bewilligung neuer Zusätze nach Artikel 20 Absatz 10 der 

Verordnung des EDI vom 23. November 200573 über Spezial-
lebensmittel 
Prüfung der Zusammensetzung, Bewilligung zum Inverkehr-
bringen sowie Beurteilung und Bewilligung der Anpreisung 

 
 
 
 
200–6000 

1.5 Bewilligung nach Artikel 22 Absatz 1 200–50 000 
1.6 Bewilligungen nach Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung  

des EDI vom 23. November 200574 über Trink-, Quell- und 
Mineralwasser 

  
 
200–6000 

1.7 Bewilligungen nach Artikel 7 der Verordnung des EDI vom 
23. November 200575 über den Zusatz essentieller oder  
physiologisch nützlicher Stoffe zu Lebensmitteln 

  
 
200–6000 

1.8 Bewilligungen nach Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung  
des EDI vom 23. November 200576 über Speisepilze und Hefe

  
200–3500 

1.9 Bewilligungen nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung des 
EDI vom 23. November 200577 über alkoholische Getränke 

  
200–3500 

  

  

73 SR 817.022.104 
74 SR 817.022.102 
75 SR 817.022.32 
76 SR 817.022.106 
77 SR 817.022.110 
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   Franken 
  

2 Zusatzstoffe   
2.1 Neue Zusatzstoffe:  

Prüfung der Unterlagen hinsichtlich technologischer Not-
wendigkeit, Anwendungsbereich, Toxikologie und Analytik 
sowie Festlegung einer Höchstkonzentration 

  
 
 
200–6000 

2.2 Neue Anwendungsbereiche:  
Prüfung der Unterlagen hinsichtlich technologischer Not-
wendigkeit und Analytik 

  
 
300–3500 

  

3 Gebrauchsgegenstände   
3.1 Versuchsbewilligung nach Artikel 32 Absatz 1  300–3000 
3.2 Bewilligung von Stoffen oder Erzeugnissen nach den  

Artikeln 8 Absatz 1, 10 Absatz 1, 17 Absatz 1 und 21 Absatz 3 
der Verordnung des EDI vom 23. November 200578 über 
Bedarfsgegenstände 

  
 
300–2500 

3.3 Bewilligung eines Treibmittels für Druckgaspackungen  300–3000 
3.4 Bewilligung von Spielzeug, das Stoffe oder Zubereitungen  

in Mengen enthält, welche für Kinder gesundheitlich nicht  
unbedenklich sind 

  
 
300–3000 

3.5 Bewilligung von Stoffen nach Artikel 2 Absatz 6 der  
Verordnung des EDI vom 23. November 200579 über  
kosmetische Mittel 

  
300–3000 

  

C. Gebühren für Prüfungen 
   Franken 
  

1 Lebensmittelchemikerdiplom   
 Ergänzungsprüfung 50 pro 

Fachgebiet 
 Diplomprüfung, praktische Prüfung 400 
 Diplomprüfung, theoretische Prüfung 400 
 Diplom   50 
  

2 Lebensmittelinspektordiplom   
 Prüfung  700 
 Diplom    50 
  

  

78 SR 817.023.21 
79 SR 817.023.31 
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Anhang 2 
(Art. 79) 

Aufhebung und Änderung geltenden Rechts 

I 

Es werden aufgehoben: 
1. Lebensmittelverordnung vom 1. März 199580; 
2. Bundesratsbeschluss vom 6. Juli 193781 betreffend das Schweizerische Le-

bensmittelbuch; 
3. Bundesratsbeschluss vom 14. Dezember 196482 betreffend das Schweizeri-

sche Lebensmittelbuch; 
4. Bundesratsbeschluss vom 29. September 194483 betreffend Ernennung einer 

Lebensmittelbuch-Kommission; 
5. Verordnung vom 1. März 199584 über Gebrauchsgegenstände; 
6. Verordnung vom 1. März 199585 über die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr 

von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen; 
7. Verordnung vom 1. März 199586 über die Mindestanforderungen an Lebens-

mittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure; 
8. Verordnung vom 1. März 199587 über die Gebühren für die Lebensmittel-

kontrolle; 
9. Verordnung vom 17. April 199188 über das eidgenössische Lebensmittel-

chemikerdiplom; 
10. Verordnung vom 17. April 199189 über das eidgenössische Lebensmittel-

inspektordiplom; 
11. Verordnung vom 4. Juni 198490 über die Probenerhebung von Lebensmitteln 

und Gebrauchsgegenständen. 

  

80 [AS 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145 1198 Art. 24, 1998 108,  
1999 303 Ziff. I 8 1848, 2002 573, 2003 4915 Ziff. II, 2004 457 3035 3065 Ziff. II 1,  
2005 1057 1063 2695 Ziff. II 15] 

81 [BS 4 725; AS 1964 1177 Art. 3] 
82 [AS 1964 1177] 
83 [BS 4 726] 
84 [AS 1995 1643, 1998 144, 2002 669, 2004 1111 Ziff. II, 2005 2695 Ziff. II 16] 
85 [AS 1995 1751, 2002 675, 2004 3065 Ziff. II 2] 
86 [AS 1995 1756] 
87 [AS 1995 1759, 2002 679, 2004 1115 4533 Art. 20 Abs. 2] 
88 [AS 1991 1096, 1995 1765, 2002 681] 
89 [AS 1991 1104, 1995 1766] 
90 [AS 1984 679, 1995 1768] 
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II 

Die nachstehenden Verordnungen werden wie folgt geändert: 

1. Tierarzneimittelverordnung vom 18. August 200491: 

Art. 3 Abs. 1 Bst. a 
… 

Art. 8 Abs. 3 erster Satz 
… 

Art. 9 Abs. 1 
… 

Art. 10a 
… 

Art. 12 
… 

Art. 14 
… 

Art. 24 Abs. 1 
… 

Art. 26 Bst. c 
… 

Art. 39 Abs. 1 und 3 
Aufgehoben 

  

91 SR 812.212.27. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt in der genannten V. 
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Anhang 4 
… 

2. Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 200592 

Anhang 1.3 Ziff. 2 Bst. b 
… 

Anhang 1.7 Ziff. 3.1 Abs. 1 Bst. c 
… 

Anhang 1.8 Ziff. 1 Abs. 1 Bst. c 
… 

Anhang 1.10 Ziff. 3 Abs. 2 
… 

Anhang 1.13 Ziff. 3 Abs. 2 
… 

3. Die Tabakverordnung vom 27. Oktober 200493 

Art. 1 
… 

Art. 6 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 und 4 
… 

Art. 11 Bst. a 
… 

  

92 SR 814.81. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt in der genannten V. 
93 SR 817.06. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt in der genannten V. 
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